
No. 26. 1840.
Merſeburgiſehe Blätter.

Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Mittwoch den 1. Juli.Vierzehnter Jahrgang

Bekanntmachung.
Nachdem nunmehr die ſammtlichen Beiträge, welche fur die durch die Wetterſchäden

und die Theurung des vorigen Jahres in Noth gerathenen Bewohner des Merſeburger
Kreiſes bei der Königl. Kreiskaſſe und der kreisſtäandiſchen Kaſſe hier eingegangen waren,
vollſtaändig zur Vertheilung gekommen ſind, bringe ich daruüber nachſtehende Berechnung
zur öffentlichen Kenntniß, ſo wie ich mich auch über die Vertheilung des von mehreren
Gemeinden den Nothleidenden gewährten Saamengetreides rc. in Folgendem ausſpreche:

Den Gebern dieſer Spenden, und insbeſondere dem Herrn Kaämmerer Haaſe von Eis-
leben, welcher durch den bedeutenden Zuſchuß zu der fraglichen Collecte ſich ein ganz
beſonderes Verdienſt um meinen Verwaltungsbezirk erworben hat, zolle ich hierdurch den
gebührenden Dank unter der Verſicherung daß die Empfänger der milden Gaben mir
ihre aufrichtige Erkenntlichkeit gegen die Gaben vielfach verſichert haben.

Eingegangen waren: 1) von den Kaufleuten in Merſeburg 10 Thlr. 2) von den Ge-
meinden Kleingräafendorf 1 Thlr. 22 ſgr. 10 pf. 3) Thronitz 2 Thlr. 8 ſgr.; 4) Nieder-
kriegſtädt 1 Thlr. 23 ſgr. 9 pf.; 5) Burgſtaden 1 Thlr. 10 ſgr.; 6) Runſtädt 14 ſgr.
3 pf.; 7) Großgräfendorf 1 Thlr. 3 ſgr. 3 pf.; 8) Dehlitz a. B. 18 ſgr.; 9) Kauern
1 Thlr. 11 ſgr. 9 pf.; 10) Teuditz 6 ſgr. 3 pf.; 11) Benndorf 18 ſgr. 12) Koötzſchen
1 Thlr. 1 ſgr. 3 pf.; 13) Niederwünſch 1 Thlr. 14 ſgr. 7 pf.; 14) Stadt Schaafſtädt
4 Thlr. 2 ſgr. 1 pf.; 15) Gemeinde Kitzen 2 Thlr. 18 ſgr. 1 pf.; 16) Modelwitz 1 Thlr.
10 ſgr.; 17) Meuchen 2 Thlr. 8 ſgr. 7 pf.; 18) Schlettau 1 Thlr. 4 ſgr.; 19) Stadt
Merſeburg 25 Thlr. 17 ſgr. 6 pf. (Ein großer Theil dieſer Beträge ging für die Noth-
leidenden des Marienburger Werders ein und wurde darauf mit höherer Genehmigung
bei dem Eintritt der ſehr bedeutenden Wetterſchäden im Jahre 1839 im hieſigen Kreis
fur denſelben verwendet) und von den Bildniſſen des Herrn Kämmerers Haaſe 53 Thlr.,
zuſammen 115 Thlr. 2 ſgr. 2 pf.

Verausgabt wurde dieſer Betrag in folgender Weiſe. Es erhielten: 1) die Wittwe
Prell von Braunsdorf auf beſonderes Verlangen der Geber, 5 Thlr.; 2) die Familie
Pretzſch in Zöſchen 9 Thlr. 16 ſgr. 9 Pf.; 3) Scheibe in Kauern 2 Thlr.; 4) Anger-
mann in Schlechtewitz 1 Thlr. 15 ſgr. 5) Graneiß in Tollwitz 20 ſgr. 6 pf. 6) Uhle-

h mann in Zöſchen 3 Thlr. 7) Linke in Spergau 20 Thlr. 15 ſgr. 9 pf.; 8) andere Be-
wohner daſelbſt 12 Thlr. 9) mehrere Bewohner von Ockendorf 3 Thlr.; 10) desgl. von
Leunag 2 Thlr.; 11) desgl. von Röſfen 2 Thlr. 12) desgl. von Daspig 6 Thlr.; 13)

desgl. von Cröllwitz 3 Thlr.; 14) desgl. von Lennewitz 1 Thlr.; 15) desgl. von Wöl-
kau 1 Thlr. 16) desgl. von Creypau 5 Thlr.; 17) desgl. von Meuſchau 7 Thlr.; 18)
desgl. von Zweimen 2 Thlr. 19) desgl. von Göhren 2 Thlr. 20) desgl. von Wegwitz
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8 Thlr.;
23) desgl. von Zööſchen 3 Thlr.
Oſtrau 1 Thlr. 15 ſgr.

21) desgl. von Wallendorf 4 Thlr.
24) desgl. von Tragarth 1 Thlr.;

Außerdem wurden verausgabt 5 Thlr. 9 ſgr. 8 pf. für die Her

22) desgl. von Zſcherneddel 2 Thlr.;
25) desgl. von

beiſchaffung des von den Communen Holleben und Großgräfendorf geſpendeten Getreides,
in Summa 115 Thlr. 2 ſgr. 3 pf.

An Getreide ging ein und wurde verausgabt,
von der Gemeinde Großgräfendorf:

13 Schfl. Roggen, 2 Schſfl. Gerſte, 6 Schfl. 14 Mtz. Hafer
von der Gemeinde Strößen:

1 Schfl. 6 Mtz. Roggen, 3 Schfl. 1 Mtz. Hafer,
wurde vertheilt in der Gemeinde Spergau und an einzelne Bewohner von Oſtrau u. Lennewitz;

von der Stadt Schaafſtädt:
13 Schfl. Weizen, 13 Schfl. 15 Mtz. Roggen, 3 Mtz. Gerſte, 9 Schfl. 10 Mtz. Hafer,
20 Schfl. 14 Mtz. Kartoffeln, (5 ſgr., welche noch baar eingingen, wurden auf das Fuhr-
lohn verrechnet), und

von der Gemeinde Holleben:
8 Schfl. Gerſte, 23 Schfl. 8 Mtz. Hafer, wurden in den Dörfern Pretzſch, Creypau, Tra-
garth, Wegwitz, Löpitz, Kriegsdorf, Zöſchen, Zſcherneddel, Zweimen, Gööhren und Zſchö
chergen vertheilt.

Merſeburg, den 14. Juni 1840. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.

Patent-Fleiſch oder über ein in Eng-
land patentirtes Verfahren, Vieh

zu tödten.
(Aus den Berliniſchen Nachrichten.)

Der Menſch iſt bekanntlich ein vielgefräßi-
ges Thier; ſein Zahn- Syſtem ſtempelt ihn ſo-
wohl zum Pflanzenfreſſer, als zum Fleiſch
freſſer, aber im Norden iſt er weit mehr Letzte-
res, im Süden weit mehr Erſteres. Für uns
iſt Fleiſchſpeiſe ein Bedurfniß; ſie bildet die
Hauptnahrung, ohne die ſich in unſern Klimag-
ten nicht gut auskommen läßt, und wir ſind
daher gewiſſermaßen gerechtfertigt, wenn wir
in dieſen Blättern einige Worte uber die
Beſchaffung des engliſchen Patent-
Fleiſches ſagen, das, ſo weit mehreren
engliſchen Zeitſchriften und einem ſpater zu
nennenden Schriftchen zu trauen iſt, ſowohl
dem Käufer und Genießenden, als auch dem
Fleiſcher die außerordentlichſten Vortheile dar
bieten ſoll. Wir wollen aber verſuchen, die-
ſem, in der That etwas materiellen, Gegen-
ſtande nicht nur ein ökonomiſches, ſondern auch
ein gewiſſes wiſſenſchaftliches und phyſiologi-
ſches Jntereſſe abzugewinnen. Waollte uns ein

Wir theilen dieſen intereſſanten Aufſatz um ſo lie
ber mit, da ſowohl in ökonomiſcher, als in ga
ſtronomiſcher Hinſicht, der Gegenſtand von Wich

tigkeit iſt. Red.

hieſiger, ſpeculativer Fleiſcher ein Mal, des
Verſuchs wegen ſolches Fleiſch, wie deſſen
Beſchaffung noch angegeben werden ſoll, gegen
Bezahlung in unſere Küche liefern, ſo werden
wir uns, wenn das Fleiſch, wie zu erwarten
ſteht, gut ſchmeckt, hinreichend fur dieſen klei-
nen Aufſatz belohnt finden. Thiere zu toödten,
Behufs der Verſpeiſung für den Menſchen,
iſt keine Grauſamkeit, keine Widernaturlich-
keit, ſondern es iſt dieſes von der Natur ſel-
ber geboten. Der Menſch hat, wie ſchon im
Eingange erwähnt iſt, neben den mit breiten
Kauflächen verſehenen, muhlſteinaähnlich wir-
kenden, darum auch Mahlzähne genannten,
Backenzahnen der Pflanzenfreſfer, die Haken-
oder keilformig geſtalteten Reißzähne (Au-
gen- oder Hundezähne) der Fleiſchfreſſer. Der
Magen des Menſchen, ſein Darmkanal, nahert
ſich auch mehr dem der Fleiſchfreſſer, als dem
der Pflanzenfreſſer. Thiere tödten, um ſie
als Nahrungſtoff zu benutzen, iſt alſo gewiſſer-
maßen ein Naturverlangen. Ob aber die Thiere
zu dieſem Zweck gerade immer abgeſchlach-
tet, das heißt, durch einen Schnitt in
den Hals, oder vielmehr in die Blutgefaäße
des Halſes, oder ſonſt durch furchtbar blutende
Wunden, getödtet werden ſollen, iſt eine Frage,
die gewiß noch nicht oft Gegenſtand des Nach
denkens geweſen iſt. Wenigſtens hat bis da-

a
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hin noch keiner, als Dr. Carſon, ein tuüch-
tiger Arzt in Liverpool, deſſen Werkchen unter
dem Titel: „A new method of slaughtering
animals for human food (ein neues Verfahren,
Thiere zum Verſpeiſen für den Menſchen zu
ſchlachten). London 1839. 8. S. 32“, in
Auszugen vor uns liegt, darüber ein Wort
geſagt. Warum alſo die Thiere gerade ſo
zugerichtet werden, daß durch völliges
Abbluten ihrem uns zur Nahrung dienen-
den Fleiſche der ernahrendſte Theil deſſelben,
das eigentliche pabulum vitae, der wahre Le-
bensſaft, das Blut naämlich, gänzlich oder
groößtentheils entzogen wird, iſt nicht leicht
einzuſehen. Allgemein weiß man, daß abge-
blutetes oder bleiches, blutleeres Fleiſch lange
nicht ſo kräftig und nahrend iſt, als das in
Saft und Kraft, in ſeiner ganzen Blutfulle
ſtrotzende: und doch iſt das ubliche Verfahren
in unſern Schlacht Häuſern darauf berechnet,
das geſchlachtete Thier vollſtandig und groöß-
tentheils abbluten zu laſſen. Es iſt hier offen-
bar ein uraltes, obwohl von Keinem jetzt ſo
eigentlich mehr geglaubtes Vorurtheil noch im
Spiele. Die älteſten Geſetzgeber, Brama,
Moſes und wahrſcheinlich auch die agyptiſchen
Prieſter, deren Lehren mit denen des Brama
und des Moſes gewiß nahe verwandt waren,
haben das Genießen des Blutes ſtreng unter-
ſagt, und eine Menge Vorſchriften gegeben,
die, wenn man ſie genau beſieht, auch nur
darauf berechnet zu ſeyn ſcheinen, dieſes Ge
bot zu unterſtuützen. Moſes, von dem wir das
Meiſte wiſſen, geſtattete nicht das Verſpeiſen
ſolcher Thiere, die das Blut anderer Thiere
genießen: kein reißendes Thier darf von den
Juden gegeſſen werden; kein Schwein, weil
dieſes gefräßige, ſchmutzige Thier Alles Le-
bendes und Todtes, Pflanzloſes und Thieri-
ſches, Blut und Unreinigkeiten, unter einander
verzehrt und darum auch ein von vielen Krank-
heiten heimgeſuchtes Fleiſch hat; kein Wild,
welcher Art es auch ſey, darf der Jude eſſen,
weil daſſelbe nur durch Schuß, Stich oder
Schlag, alſo nur auf eine Weiſe getoödtet zu
werden pflegt, die das vollige Abbluten nicht
gut möglich macht. Geſpeiſt darf von den Ju-
den nur ein Thier werden, das wiederkaäuet
und geſpaltene Klauen hat, Claſſifications-
Merkmale, wie ſie ſelbſt ein Cuvier nicht beſſer
aufſtellen konnte denn dieſe Merkmale ſtellen

die reinſten und von den geſundeſten
Kräutern und Pflanzenſtoffen leben-
den Thiere dar, die nicht nur ſtreng allen thie-
riſchen Nahrungsſtoff zuruckweiſen, ſondern
auch Hausthiere ſind, oder wenigſtens bald zu
Hausthieren gezähmt und dann beliebig abge
ſchlachtet werden können. Das Abſchlachten
muß bei den Juden ſo geſchehen, daß die Haupt-
Blutgefäße des Halſes ſämmtlich durchſchnitten
ſind, und das an den Beinen aufgehangte und
geöffnete Thier ſich vollſtandig abbluten könne.
Da aber anzunehmen iſt, daß auf dieſe Weiſe
nur die Vorderviertel ſich vollſtändig ihres
Blutes entledigen können, ſo dürfen die Juden
von den groößern Thieren die Hinterviertel
eigentlich nur dann genießen, wenn dieſen die
größeren Blutgefäße durch einen darin beſon-
ders Geuübten ſauber herauspraäparirt werden.
Auch dann noch muß das Fleiſch eine längere
Zeit gewäſſert werden, damit es durchaus blut-
leer werde. Woher nun dieſe große, gewal-
tige, bis zur Aengſtlichkeit getriebene Scheu
vor dem Genießen des Blutes bei den alten,
weiſen, weit über ihre Zeit hinausragenden
Geſetzgebern? Nach Einigen, weil ſie das
Blut für den Sitz der Seele hielten und es für
vermeſſen erachteten, wenn einer die Seele
eines Andern frißt. Aber ein Mal iſt noch
gar nicht erwieſen, ob die uralten Geſetzgeber
wirklich eine Seele annahmen, wie wir ſie
annehmen, oder ob ſie Seele und Leben (Ruach,
Phaj und Nepheſch) überhaupt nicht für gleich
bedeutend erachteten. Letzteres iſt das Wahr-
ſcheinlichſte und, wenn ſie ſich nun Leben im
Blute dachten, ſo dachten ſie ſich auch Leben im
Fleiſche und, wenn ſie nun Fleiſch eines abge
ſchlachteten Thieres zu genießen erlaubten,
warum nicht auch das in den Adern deſſelben
Thieres oder ſonſt wo erſtarrte, alſo ſeines
Lebens beraubte, Blut? Auch wurden ſie,
hätten ſie das Blut für ſo werth und für den
alleinigen Sitz der Seele gehalten, gewiß ver
boten haben, bei dem Abſchlachten des Viehes,
das Blut auf die Erde laufen zu laſſen, oder
es mit Sand zu vermiſchen u. ſ. w. Schon
mehr Wahrſcheinlichkeit hat die Anſicht, daß
die alten Geſetzgeber das Blut fur ein Men-
ſtrum hielten, das alle Unreinigkeit aus dem
Körper, wie eine ſtrömende Cloake, aufnehme
und wegführe, und deshalb als Speiſe unge-
ſund ſey; aber auch dieſe Anſicht iſt noch ſehr
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zu bezweifeln. Vielleicht giebt eine Meinung,
die Bruce, der beruhmte abyſſiniſche Reiſende,
aufſtellt, eine noch beſſere Auskunft über den
Grund aller jener Gebote der alten Geſetzgeber.
Bruce fand nämlich unter den Abyſſiniern die
uralte Sitte, aus lebenden Thieren
Stücke Fleiſch auszuſchneiden, und ſie, ein
wenig zubereitet, aber bluttriefend, als herr-
liche Leckerbiſſen zu verzehren. Solches Fleiſch
ſoll allerdings koöſtlich ſchmecken, aber wen
ſchaudert nicht vor dieſer Grauſamkeit, vor
dieſen bluttriefenden Mäulern dieſer kanni-
baliſchen Abyſſinier? Wie gering iſt nur der
Schritt von dieſem Kannibalismus bis zur
wahren Menſchenfreſſerei? Die alten, weiſen
Geſetzgeber, deren ganzes Streben offenbar
nur dahin ging, die Menſchen zu milden Sit-
ten, zu ruhiger Vertraäglichkeit, zu ſchoöner,
menſchlicher Entwickelung zu fuühren, die aber
alles Dieſes nicht direct, ſondern, bei dem
noch kindlich-rohen Culturſtande, nur auf Um-
wegen, nur durch ſchreckende, myſtiſche Ge-
bote bewirken konnten, haben, meint Bruce,
ſolche angſtliche Satzungen gegen den Genuß
des Blutes, unter allerlei Vorwanden, nur
erlaſſen, um Grauſamkeit zu verhüten, um die
Menſchen vom Kannibalismus zu entwoöhnen,
und um ihnen mildere Gewohnheiten einzu-
impfen. Welche Vermuthung aber auch die
richtige ſey, ob der Glaube, das Blut ſey der
Sitz der Seele, oder das Blut ſey eine ab-
ſchwemmende Unreinigkeit, oder ob die Abſicht,
mildere, menſchlichere Gewöhnungen herbei-
zufuühren, jenen heiligen Geboten zum Grunde
gelegen habe, ſo iſt klar, daß in unſern Tagen
keiner dieſer Grunde mehr Stich zu halten ver-
mag. Weder dürfen wir furchten, zum Kanni-
balismus zurückgeführt zu werden, noch halten
wir das Blut mehr fur den Sitz der Seele,
noch erachten wir das Blut fur eine ungeſunde,
unreine Fluſſigkeit. Jm Gegentheil halten
wir das Blut fur einen der nahrhafteſten Stoffe,
und wir, unſeres Theils, bedauern immer
ſehr, wenn wir ein bleiches, völlig oder zum
größten Theil ausgeblutetes Rindfleiſch zu eſſen
bekommen, während wir von unſern Nach-
barn in Hamburg, und beſonders von den
Fleiſchfreſſern jenſeit des Canals, ſchon langſt
hatten lernen ſollen, wie wohl es thut und
wie wichtig es iſt, alles Blut im Fleiſche zu

laſſen und daß ſolches Fleiſch viel zarter,
ſaftiger und kraftiger nahrend iſt.

(Beſchluß folgt.)

Vermiſchtes.Eine Wette. Zwei Engländer machten
unlangſt in Paris eine Wette, die darin be-
ſtand, daß der Eine von vier bis funf Uhr
Abends unbekleidet auf dem Thurm von Notre
Dame zubringen ſolle. Die Wettenden und
zwei Zeugen begaben ſich den andern Tag auf
den Thurm. Das Thermometer ſtand funf Grad
unter Null. Der Englander kleidete ſich aus,
und begann mit bloßen Fuüßen auf den eisbe-
deckten Dielen herumzugehen. Er hielt ſich an-
fangs tapfer, ſprach recht heiter mit ſeinen
Kameraden und rauchte mit vielem Gleichmuth
ſeine Cigarre. Nach zwanzig Minuten verlor
ſich ſeine Heiterkeit und die Cigarre entfiel ſei-
nem klappernden Munde. Die Einwirkung
der Kälte wurde ſichtbar, er litt viel. Aber
die Zeugen hätten ihn können ſterben ſehen,
ohne ihn zu helfen. Eine Wette iſt eine heilige
Sache. Die fatale Stunde verging. Als von
der Uhr der letzte Schlag der fünften Stunde
geſchehen war, raffte man Sir James, der
halb todt war, zuſammen wickelte ihn in ei-
nen doppelt mit Fuchspelz gefutterten Mantel
und brachte ihn in das ſchon vorher gemiethete
Zimmer eines nahen Hotels. Man legte ihn
zuerſt in ein kaltes, dann in ein laues und
darauf in ein warmes Bad, und ſo kam er
nach und nach wieder zu ſich. Er hat ſeine
Wette gewonnen, dürfte aber eine lebensläng-
liche Erinnerung an dieſelbe behalten.

Der große Polphiſtor des 16. Jahrhun-
derts, Hermann Corning, war in allen
Fachern der Gelehrſamkeit ſo vortrefflich be-
wundert, daß er an ſeinem Hochzeitstage ſei-
ner Braut zur Wahl vorlegte, ob ſie am lieb-
ſten einen Doctor der Theologie, der Juris-
prudenz, oder der Medicin zum Manne haben
wollte? Sie wahlte die Medicin, und ſein
Hochzeitstag wurde auch ſein Promotionstag.
Er geſteht ſelbſt in einer ſeiner Schriften, daß
ihm die letztere Wahl blos wegen ſeiner Ver-
mögensumſtände und wegen der Meinung des
Pöbels die liebſte geweſen ſey. Er wurde bald
Profeſſor der Medicin, der Politik und des
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Staatsrechts zu Helmſtaädt, man bediente ſich
ſeiner als Abgeſandten in den wichtigſten
Staatsangelegenheiten, und ſeine Schriften,
unter welchen ſich die mediciniſchen und theo-
logiſchen nicht ein Mal befinden, füllen ſechs
große Folianten. Dieſer an Geiſt große Mann
war ganz kleiner Geſtalt. Ein kranker Land-
edelmann ſchickte einſt ſeinen Wagen mit vier
Pferden nach der Stadt, um ihn zu ſich holen
zu laſſen; denn Corning practicirte als
Arzt mit Ruhm. Der Wagen kam an, und
Corning ſtieg ein, der Kutſcher aber fuhr
nicht ab. Man fragte ihn endlich, warum er
nicht fahre. Er warte auf den Herrn, ſagte
er, den er abholen ſolle. Der ſitze ſchon lange
im Wagen, hieß es. Das iſt der Herr? fragte
der Kutſcher voll Verwunderung dieſem zu
Gefallen hatte ich meine vier Pferde nicht an-
zuſpannen nöthig gehabt; den hatte ich auf
dem Arme hinaustragen können.

Ein ſonſt tüchtiger Capitain hatte den Feh-
ler, bei einer unerwarteten Anrede gleich ver-
legen zu werden, und in dieſer Verlegenheit
oft Sachen zu ſagen, die er bei ruhiger Ueber-
legung nie geſagt haben wenigſtens nie ſo
geſagt haben würde. Seine Compagnie war
ubrigens eine der ſchönſten im Regimente, weil
er beſonders auf einen netten Anzug und auf
eine gute Haltung des Soldaten hielt.

Einſt hielt Friedrich der Große die
Specialrevue: die Compagnien ſtanden auf-
marſchirt und der Capitain hielt ſo eben eine
kurze Anrede über den Anzug an ſeine Solda-
ten. Eben ſagte er: „Und nun muß ich Euch
noch Eins ſagen“ als Friedrich, den er
nicht bemerkt hatte, neben ihn trat und ihn
fragte: „Und was wäre dies, Herr Haupt-
mann?“ Ganz verlegen und mit blutro-
them Geſicht ſagte der Capitain: „IJch wollte
meinen Leuten nurſagen, daß ſie ja die Weſten
recht her auf und die Hoſen herunter zie-
hen ſollten.“ „Das wollen wir doch verbit-
ten erwiderte Friedrich lachend. „IJch
habe ja keine Bergſchotten in der Armee.“

Der Capitain hatte in ſeiner Verlegenheit
gar nicht bemerkt, daß ſeine Verwechſelung
eine ſonderbare Nebenidee veranlaßte. Seine
Verlegenheit ſtieg aber aufs Höchſte, als nach
dem Weggehen des Monarchen der Lieutenant
ihm erzahlte, was er geſagt habe.

Ein Delinquent, welchen man zum Gal-
gen fuüührte, aß auf dem Wege noch mit Appe-
tit, und ſchabte das an den Semmeln unten
hängende Mehl ſorgfältig ab. Denn, ſagte
er, ich habe allezeit gehört, daß man davon
leicht den Blaſenſtein bekommen kann.

Monats-Gruß.Wem nicht im Juli reifet ſchon die Saat,
Der ſchlägt ſich ſelber mit verſaumter That.

ECh ar a d e.
Die Erſte blickt ſo milde

Und hellt den dunkeln Pfad,
Ein glanzendes Gefilde

Sie immer um ſich hat.
Die Letzte unterſcheideſt

Du von der Wahrheit nur,
Wenn unbedingt du meideſt

Die trugeriſche Spur.
Das Ganze iſt ſo lieblich,

So traut und ſilberrein,
Sein ſanfter Schimmer trieb mich

Oft ſpat zum Buchenhain.

Auflöſung der Charade im vorigen Stück:
Stockfiſch.

Am Feſte Marie Heimſuchung predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Hr. Cand. Backs.
Stadtkirche: Hr. Senior Hepdenreich.
Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylanu.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kuünftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Conſiſt. Rath

D. Haaſenritter; Nachm. Hr. Diac. Langer.
Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Hepdenreich;

Nachm. Hr. Diaconus Schellbach.
Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vacat-
Stadt. Geboren: dem Strumpfwirkergeſellen

Grund ein Sohn; dem Fabrikarbeiter Koch ein Sohn
dem Handlungsgehülfen Holzmüller eine Tochter
Getrauet: der Weißbackermſtr. Fuüller aus Halle
mit Jgfr. A. W. Weber von hier; der Riemermſtr.
Bergſtaädt zu Berg vor Eilenburg mit Jgfr. E. R. Gei-
ſer von hier. Geſtorben: der einzige Sohn des
Schuhmachermſtr. Keppler, 6 Wochen alt.

Neumarkt. Geboren: dem Buchbinder Blo-
bel ein Sohn.

Altenburg. Geboren: dem Hausbeſitzer und
Victualienhandler Teichmann ein Sohn.
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Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſagr. pf. rWeizen 5 1 15 a 25 Gerſte 25 bis 1 10

Roggen 143 9] bis 1 18 9 Hafer 1 6 bis 1 1 3
Bekanntmachungen.

721) Verkauf von Feldfrüchten. Die diesjährigen Fruchte des, den Ham-
merſchen Erben hierſelbſt gehörigen Viertellandes Feld in Knapendorfer Flur ſollen

am 9. Julius 1840, Vormittags 9 Uhr,
an Ort und Stelle durch unſern Deputirten, dem Herrn Land- und Stadtgerichtsrath
Schäfer gegen gleich baare Bezahlung an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Merſeburg, den 23. Juni 1840.
Königlich Preußiſches Land und Stadtgericht.

K i e n i tz.
(737) Obſt Verkauf. Auf den 9. Juli c. Nachmittags um 3 Uhr, ſoll diediesjährige Obſtnutzung an Pflaumen, Birnen und Aepfeln auf hieſigen CommunAnlagen,

entweder in einzelnen Parzellen oder auch im Ganzen, öffentlich meiſtbietend an Ort und
Stelle auf dem ehemaligen Kuhberge, unter den im Termine bekannt zu machenden Be
dingungen verkauft werden. Hohenmoölſen, den 28. Juni 1840.

De r Mia g ſt r a t.(714) Wieſen- Verpachtung. Die diesjährige Grasnutzung von der in Meu-
ſchauer Aue belegenen Leunger Gemeinde -Wieſe, ſoll Sonntags, als

den Juli, Nachmittags 3 Uhr,in der Schenke zu Leung an den Meiſtbietenden unter den fruhern Bedingungen verpach-
tet werden.

Die Gemeinde daſelbſt.
(715) Obſt- Verpachtung. Die diesjahrige Obſtnutzung der zum hieſigen Rit-

tergute gehörigen Plantagen ſoll
Donnerstag den 9. Juli, Nachmittag 2 Uhr,

in der Wohnung des Unterzeichneten, unter den im Termin näher zu beſtimmenden Be-
dingungen öffentlich an den Meiſtbietenden verpachtet werden.

Rittergut Runſtädt, den 27. Juni 1840. C. Pätzoldt, Verwalter.
(717) Pflaumen- Verpachtung. Kommenden Sonntag, als den 5. Juli, Nach

mittag 3 Uhr, ſollen auf hieſigem Gemeinde- Anger die Pflaumen verpachtet werden.
Schladebach, den 1. Juli 1840. Der Ortsrichter Liebert.
(734) Haus- Verkauf. Das den Kunzeſchen Erben in dem Vorwerke allhier sub

Nr. 424. belegene Wohnhaus, ſoll den 4. Juli d. J., Nachmittags 2 Uhr, in dem genann-
ten Hauſe an den Meiſtbietenden verkauft und die Bedingungen in dem Termine bekannt
gemacht werden.

Merſeburg, den 29. Juni 1840. Kunze, Stadtkaſſen-Buchhalter.
(711) Schaaf- und Hammel- Verkauf. 22 Stuck gute Mutterſchaafe und 12

Hammel ſollen verkauft werden; wo? erfahrt man bei dem Hutmann Zille in Frankleben.
(735) Vermiethung. Eine Scheune und ein Heuboden iſt von jetzt ab in mei-

nem Hauſe auf dem Neumarkt zu vermiethen. Peckolt.
v Vermiethung. Gut meublirte Logis ſind bei dem Brauer Hentſchel zu

vermiethen.
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(712) Verkauf. Eine Quantität vorzuglich echte und feſte Bruchſteine ſtehen ſo-

wohl in ganzen, 4 und Z Ruthen gegen billigen Preis zum Verkauf bei dem Schenkwirth
Pratfiſch zu Goddula.

(699) Wohnungs-Vermiethung. Jn meinem Hauſe, Ober-Burgſtraße Nr. 284.
iſt die bisher vom Herrn Land und Stadtgerichts-Rath Schmidt bewohnte zweite Etage
von Michaelis ab zu vermiethen. Vorkommenden Falles kann auch ein Pferdeſtall nebſt
Wagenſchuppen abgelaſſen werden. Joſeph Kriegner.

(723) Logis-Vermiethung. Jn meinem Hauſe in der Rittergaſſe Nr. 192. iſt
eine Stube, Kammer und Küche und der nöthige Gelaß zu Feuerungs Material, von
Michaeli d. J. an zu vermiethen. Stellmacher Eichhorn.

(727) Wohnungs-Veränderung. Jch wohne jetzt in der Gotthardtsſtraße, in
dem ehemals Pedroni'ſchen Hauſe. Dr. Krieg,

pract. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.
(733) Handkungs- Anzeige. Friſches Selterwaſſer, neue MaiweinEſſenz, grüne

Pomeranzenfruchte und Krauter- Auchovis bei Leopold Meißner.
(736) Handlungs- Anzeige. Von neuen Häringen iſt wieder eine friſche

Sendung angekommen, welche nicht nur ganz vortrefflich ſchön ausfällt, ſondern auch zu
herabgeſetzten Preiſen verkauft wird. Otto Peckolt.

(713) Lotterie- Anzeige. Zur 1. Klaſſe 82. Lotterie, welche den 16. und 17.
Juli d. J. gezogen wird ſind ganze, halbe und Viertel- Looſe zu haben bei dem Königl.
Lotterie-Einnehmer Kieſelbach in Merſeburg.

(719) Anzeige. Auf hieſiger Schneidemuhle in der Konigsmühle wird gegen an
gemeſſenes billiges Lohn Holz geſchnitten und ſogleich befoördert.

Merſeburg, den 20. Juni 1840. Ebert.(720) Anzeige. Am hieſigen Mühlenangerteich kann von heute an Torfaſche und
Bauſchutt abgeladen werden.

Merſeburg, den 20. Juni 1840. Ebert.(732) Deutſche Lebens-Verſichernungs- Geſellſchaft in Lübeck.
Die revidirten Statuten obiger Societät, deren Beſtimmungen bei allen vom 1. Juli

d. J. an, mit der Geſellſchaft abzuſchließenden Vertraägen Anwendung finden follen, nebſt
den erforderlichen Verſicherungs- Formularen, liegen zur gefaälligen Benutzung bei mir be
reit, und indem ich zu reger Theilnahme auffordere, empfehle ich mich zu Verſicherungs-
Antragen.

Merſeburg, den 28. Juni 1840. Leopold Meißner.
(722) Zugelaufener Hund. Den 26. d. M. iſt mir ein tigerfarbiger Jagdhund

zugelaufen; der Eigenthumer hat ſich bei Gottlieb Jauck in Leung zu melden.
(730) Lehrkings-Geſu ch. Ein Lehrling kann unter annehmlichen Bedingungen

jetzt oder zu Michaeli in die Lehre treten beim Uhrmacher F. May in Halle, Leipziger
Vorſtadt Nr. 1649. wohnhaft.

(725) Geſucht. Es werden ein Paar alte Deckplanen billig zu kaufen geſucht beim
Gaſtwirth Julien im gold. Arm.

(710) e Markthelferſtelle. SJn einer Handlung wird zum baldigen Antritt ein Markthelfer geſucht. Näheres
wird mündlich oder auf portofreie Briefe mit der Adreſſe H. W. Schwarz Nr. 101. in
Lützen ertheilt.
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(729) Kunſt-Nachriccht.Gleichwie in vielen Städten des Königreichs die großartigſten Muſikaufführungen
zur Todtenfeier des dahingeſchiedenen, mit tiefſſter Wehmuth betrauerten Monarchen,
Friedrich Wilhelm des Dritten bereits ſtatt gefunden haben, oder noch vorbereitet werden,
ſo haben ſich auch die Sing Vereine von Merſeburg und Halle gemeinſchaftlich zur Aus-
führung des bekannten Meiſterwerkes, das Requiem von Mozart, in der Schloß- und
Domkirche zu Merſeburg, verbunden, um ebenfalls in muſikaliſcher Hinſicht ein Zeugniß
des tiefen und heiligen Schmerzes abzulegen, mit dem jedes fühlende Herz über dieſen
höchſt betruübenden Verluſt erfullt iſt.

Mit der achtungswertheſten Bereitwilligkeit haben die Kunſtfreunde beider Städte
ſich den Vorbereitungen angeſchloſſen, welche die Veranſtaltung dieſer feierlich ernſten
Stunde erfordert, um eine dem hohen Zwecke wurdevoll entſprechende großartige Muſik-
auffuührung zu realiſiren, und wir dürfen ſomit erwarten, daß dieſer, dem gerechteſten
Schmerze geweihten Trauerfeier die wahre künſtleriſche Weihe nicht fehlen wird.

Der Tag der Ausfuührung iſt bis jetzt zwar noch nicht beſtimmt, wird aber wahr-
ſcheinlich nicht mehr lange ausgeſetzt werden.

Frau Muſikdirector Schmidt, der wir ſchon ſo manchen erhebenden Kunſtgenuß ver-
danken, hat im Verein mit einigen ſehr ſchätzbaren Kunſtfreundinnen und kunſtgebildeten
Sängern den Vortrag der Solopartieen gefallig übernommen und die Herren Muſikdi-
rectoren Naue und Schmidt haben ſich zur Leitung des Ganzen bereit gefunden.

Das Nähere werden wir demnächſt berichten. Daß ein großes Zuhörer -Perſonale
aus allen Standen Theil nehmen wird, bedarf keiner weiteren Andeutung.

(731) Concert- Anzeige. Sonntag den 5. Juli wird in Meuſchau ein Concert

ſtattfinden. Anfang 3 Uhr. J. F. Braun.
(718) Einladung. Jndem ich für einen ausgezeichnet zahlreich mich beehrten Be-

ſuch am 8. und 9. Juni e. hierdurch meinen herzlichen Dank ſage, erlaube mir zu einem
eben ſo heitern, von den hieſigen reſp. Junggeſellen veranſtalteten Tanz- Vergnügen
und Jungfern-Stechen den 5. Juli c. ganz ergebenſt einzuladen, mit der feſten Ver-

ſicherung prompter Bedienung. tBergſchenke bei Wegwitz. A. F. Eißler.
(726) Einladung. Hiermit erlaube ich mir ergebenſt anzuzeigen, daß ich bis

heute mit meinen Einrichtungen ſo ziemlich zu Stande gekommen bin, und beabſichtige
daher kunftigen Sonntag den 5. Julius meinen Einzugſchmaus mit Muſik und Tanz in
einigen dazu erbauten grunen Lauben zu feiern, und wage es hiermit freundlichſt einzu-
laden. Für gute Getränke nach beliebiger Auswahl, kalte und warme Speiſen iſt in jeder
Art beſtens geſorgt, ſo wie meine Hauptaufgabe ſeyn wird, für prompte und freundliche
Bedienung beſtens zu ſorgen.

Wallendorf, den 1. Jülius 1840. Der Gaſtwirth Henniges.
(728) Einladung. Sonntag, als den 5. Juli, wird Sackhüpfen und Tanzmuſik

ſtattſinden; es ladet hierzu ergebenſt ein Hartmann in Loöpitz.
(724) Theater Anzeige für Lauchſtädt.

Fraulein Bauer, Mitglied des Königl. Sächſiſchen Hoftheaters. zu Dresden, gaſtirt
nächſten Sonnabend und Sonntag den 4. und 5. Juli in Lauchſtäaädt. Der Ruf dieſer
gefeierten Künſtlerin iſt bekannt genug, um ein volles Haus erwarten zu können. Die
Anzeige der Stücke wird den Tag vorher erfolgen.

Lauchſtäadt, den 30. Juli 1840. Heinrich Bethmann
n —11[1[1.„. T-SJT-- ÖSÖ„ÖS„ cccccC----—m—D
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